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jedoch in den meisten Fällen ohne erhebliche Schwierigkeiten. Die Departemental-Geschäfts-
kontrolle weist allein bei 39 Heimschaffungsfälle auf, die entweder vom Departement direkt
oder vom Negierungsrat durch Zuhülfenahme der Intervention der Bundesbehörde teils
erledigt wurden, teils noch pendent erscheinen. Währenddem der Verkehr mit den deutschen

Behörden, insbesondere mit Baiern, Württemberg und Bade», sich in der Regel glatt
abwickelte und zum gewünschten Ziele führte, sei es, daß die Heimschaffung selbst erfolgte, sei

es, daß zur Verhinderung derselben angemessene Barunterstützungen zugestanden wurden,
gestaltete sich der Schriftenwechsel mit Österreich, Italien und Frankreich äußerst mühsam
und wenig befriedigend. In einem Falle, wo ein österreichischer Staatsangehöriger seit

Mai 1903 von der Gemeinde R. auf ihre Kosten im Gemeindekrankenhaus verpflegt werden

muß, war die ilbernahmserklärung am Ende des Jahres noch nicht eingelaufen. Dasselbe
Schicksal teilt ein Fall betreffend Heimschaffung eines auf Kosten der Gemeinde H. im Asyl
versorgten, geisteskrank gewoidenen Italieners und hinsichtlich der schon im Januar 1903
beim Bundesrat anbegehrten Heimschaffung der französischen Bürgerin I. F. in O,, die

ebenfalls von der Gemeinde im Asyl untergebracht war, ließ die französische Regierung auch

mehr als ein halbes Jahr mit ihrem definitiven Bescheide warten. Hinsichtlich der rascheren

Erledigung der die betreffenden Gemeinden belastenden Heimschaffungsfälle durch die

beteiligten auswärtigen Regierungen wurde der Regierungsrat beim schweizerischen Bundesrat
vorstellig. (Aus dem Auszug aus dem Amtsberichte des Regierungsrates an den Großen
Rat des Kantons St. Gallen über das Jahr 1903. Departement des Innern.)
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Der SonntagssPullehrer.
Von Arn. Nüegg, Pfarrer.

Ein Ratgeber für die rechtzeitige christl, Unterweisung unserer Kinder.
2, Auflage, geb. 2 Ilr., steif brosch. Ar. 1 SV.

„In der an so manchen schönen Früchten reichen deutschen Literatur über Sonntagsschule

und Kindergottesdienst weiß Referent keine Schrift, die Leitern und Helfern des
Kindergottesdienstes in gleicher Weise praktisch gewinnbringend sein könnte, wie „der
Sonntagsschullehrer von Nüegg".

Zu bezichtn durch alle Buchhandlungen.

Buchdruckerei „Esfingerhos" in Brugg.
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